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Gefährdung der Farn- und Blutenpflanzen
in der Schweiz

Mit gesamtschweizerischen und regionalen
roten Listen, herausgegeben vom Bundes-
amt für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL), Bern 1991,185 Seiten, Preis: Fr.
52.-; unter Beilage einer adressierten Kle-
beetikette zu beziehen bei der
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale
(EDMZ), 3000 Bern (Bestell-Nr. 310.702d).
Die Rote Liste ist auch in französischer
Sprache erschienen.

Erstmals ist eine regionalisierte Rote Liste
der gefährdeten und seltenen Farn- und Blü-
tenpflanzen der Schweiz erschienen. Von den
rund 2700 unterschiedenen Pflanzenarten ist
rund ein Viertel (24,3 Prozent) bereits ver-
schwunden oder gefährdet, deutlich mehr als
bei der ersten Bestandesaufnahme im Jahre
1982 (19,3 Prozent).

Die auf Anregung des Bundesamtes für
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)
erarbeitete Rote Liste bietet einen landeswei-
ten Überblick über den Gefährdungsgrad der
Flora; sie beurteilt ihn aber auch differenziert
nach Regionen. Von den insgesamt 2696 auf-

genommenen Pflanzenarten sind 3 Prozent (79
Arten) ausgestorben, 12 Prozent (332) stark
gefährdet, 9 Prozent (247) gefährdet und 8
Prozent (223) selten.

Die Gefährdung ist regional unterschied-
lieh. Besonders in den tieferen und dichtbesie-
delten Regionen des Mittellandes und der
Nordschweiz sind erheblich mehr Arten aus-
gestorben oder gefährdet als in den Berg-
regionen; im Mittelland sind es um die 50 Pro-
zent.

Von den acht unterschiedenen ökologischen
Gruppen sind die Wasser-, Unkraut- und
Sumpfpflanzen gesamtschweizerisch am stärk-
sten gefährdet (42 bis 46 Prozent ausgestorbe-
ne oder gefährdete Arten). Wiederum ist der
Gefährdungsgrad dieser Gruppen im Mittel-
land besonders hoch und erreicht teilweise
über 70 Prozent. Den Wald-, Gebirgs-, Pio-
nier-, Magerwiesen- und Fettwiesenpflanzen
geht es vergleichsweise besser.

Die Ursachen der Gefährdung sind vielfäl-
tig. Als wichtige Faktoren der Verarmung
nennt Autor Elias Landolt: Rationalisierung
und Intensivierung der Land- und Forstwirt-
Schaft, Über- und Verbauungen, neu erstellte

Energieanlagen, gestiegene Erholungstätig-
keit und Zunahme der Schadstoffe. So werde
voraussichtlich der Stickstoffeintrag aus der
Luft langfristig die vielen Spezialisten auf
nährstoffarmen Böden zum Verschwinden
bringen.

Ziel von Roten Listen ist es, das Artenster-
ben aufzuhalten und gefährdete Pflanzen und
Tiere in ihrem Bestand zu sichern. Sie geben
auch Auskunft darüber, welche Arten gezielt
und auf welche Weise zu fördern sind. Hinter
den Roten Listen steht ein gesetzlicher Auf-
trag: Gemäss dem Raumplanungsgesetz (Art.
17) und dem Bundesgesetz über den Natur-
und Heimatschutz (Art. 18) haben die Behör-
den aller Stufen die Lebensräume für
schutzwürdige Tiere und Pflanzen zu schützen
und ihrem Aussterben durch die Erhaltung
genügend grosser Lebensräume (Biotope) und
andere geeignete Massnahmen entgegenzu-
wirken.

Bei der Roten Liste der Farn- und Blüten-
pflanzen handelt es sich um das erste vom
BUWAL genehmigle und damit rechtsgültige
Verzeichnis im Sinne von Artikel 14 Absatz 3

der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den
Natur- und Heimatschutz (NHV). Seine regio-
nale Gliederung gibt den Kantonen die Mög-
lichkeit, ihren besonderen Auftrag beim Voll-
zug des botanischen Artenschutzes konkreter
zu erkennen und wahrzunehmen. Letztlich will
der Artenschutz die natürlichen Grundlagen
sichern, die der Mensch für sein körperliches,
geistiges und seelisches Wohlbefinden braucht.
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